
Beschl.-Nr. 3 

STADT LANDSHUT 

Auszug 

aus der Sitzungs-Niederschrift 


des Umweltsenats vom 23.10.2013 

Betreff: Bauvorhaben Schönbrunner Straße 19; 
Schutz eines Naturdenkmals, Eingriff in den Gehölzbestand; Vorstellung der 
überarbeiteten Planung; 
Beschluss Nr. 7 des Umweltsenats vom 24.07.2013 

Referent: Ud. Rechtsdirektor Hohn 

Von den 10 Mitgliedern waren 1 0 anwesend. 

In öffentlicher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

beschlossen:


mit 10 gegen 0 Stimmen 

1. 	 Vom Bericht des Referenten über die überarbeitete Planung der Bebauung auf dem 
Grundstück Schönbrunner Straße 19, insbesondere über die Erfüllung der 
Forderungen aus dem Beschluss Nr. 7 des Umweltsenates vom 24.07.2013, wird 
Kenntnis genommen. 

2. 	 Der geänderten Freiflächenplanung und der damit verbundenen Beseitigung 
einzelner geschützter Bäume wird zugestimmt. 

3. 	 Für die fachgerechte Umsetzung der Freiflächenplanung ist die Ausführung durch 
einen Fachbetrieb des Garten- und Landschaftsbaus sowie eine intensive 
Abstimmung mit dem Fachbereich Naturschutz erforderlich. 

Landshut, den 23.10.2013 
STADT LANDSHUT 

Bürgermeister 


